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 Veröffentlicht am 23.09.1924

Norm

ABGB §918 III

Rechtssatz

(Zum AHGB). Der Käufer, der die gekaufte Ware ins Ausland gegen ausländische Valuta weiterverkauft hat, kann im

Falle des Lieferungsverzuges des Verkäufers den entgangenen Gewinn in der ausländischen Valuta berechnen und

dabei deren mittlerweile eingetretene Wertsteigerung berücksichtigen. Höhe des zulässigen Gewinnes. Zur Frage der

Teilbarkeit der Lieferung.
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